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§ 1 Geltungsbereich 

1.1. Für das Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Auftragnehmer und 
dem Auftraggeber gelten die vor-
liegenden Allgemeinen Bedin-
gungen für den Einkauf und die 

Beauftragung von Leistungen 
(im Folgenden „AEB“), soweit 
schriftlich nicht etwas anderes 
vereinbart ist. Diese AEB gelten 
auch für alle zukünftigen Leis-
tungen des Auftragnehmers an 
den Auftraggeber, selbst wenn 
sie nicht nochmals gesondert 
vereinbart werden. 

1.2. Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Auftragnehmers finden 
keine Anwendung, auch wenn 
der Auftragnehmer in seinen An-
geboten, einer Bestellannahme 
oder sonstigen Unterlagen auf 
deren Geltung hinweist.  

1.3. Der Auftraggeber hat das Recht, 
die Leistungen aus diesem Ver-
trag bei allen Gesellschaften der 
R+V Versicherungsgruppe und 

allen im Vertrieb der R+V Versi-
cherungsgruppe eingesetzten 
Vertragspartnern uneinge-
schränkt zu nutzen. Dies gilt ins-
besondere auch für sämtliche 
dem Auftraggeber eingeräumten 
Nutzungsrechte / Rechte an Ar-
beitsergebnissen.  

§ 2 Leistungserbringung, mitgel-

tende Dokumente, Dokumen-
tation 

2.1. Der Auftragnehmer ist verpflich-
tet, seine Leistungen fachge-
recht unter Einhaltung der zum 
Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung anerkannten Regeln und 
des zu diesem Zeitpunkt aktuel-
len Standes der einschlägigen 
Wissenschaft und Technik sowie 

der gesetzlichen Vorschriften, 
Richtlinien und Fachnormen zu 
erbringen.  

2.2. Ist für den Auftragnehmer auf-
grund mittlerweile bekannt ge-
wordener Tatsachen und Anfor-
derungen erkennbar, dass die 
getroffenen Vereinbarungen zur 
Erreichung des vertraglich ver-
folgten Zweckes modifiziert wer-
den müssen, wird er den Auf-
traggeber hierauf unverzüglich 
unter Angabe der Gründe schrift-
lich hinweisen und Änderungs-
vorschläge unterbreiten.  

2.3. Der Auftragnehmer hat bei 
Werk- und Dienstverträgen über 
seine Leistungen eine ausführli-
che Dokumentation sowie sons-
tige für die Nutzung seiner Leis-

tungen erforderliche Unterlagen 
in deutscher Sprache zu erstel-
len und den Auftraggeber in die 
Nutzung der Leistungen einzu-
weisen. 

§ 3 Durchführung 

3.1. Der Auftraggeber gewährt in Ab-
stimmung mit dem Auftragneh-
mer den vom Auftragnehmer be-

nannten Personen Zugang zu 
seinen betrieblichen Einrichtun-
gen, soweit dies zur Erbringung 
seiner Leistung erforderlich ist, 
wobei die im Betrieb des Auf-
traggebers bestehenden Kon-
trollvorschriften und Sicherheits-
vorkehrungen zu beachten sind.  

3.2. Der Auftraggeber hat die Mitwir-
kungsleistungen im vereinbarten 
Umfang zu erbringen. Erfüllt der 

Auftraggeber eine von ihm zu er-
bringende Mitwirkungsleistung 
nicht oder nicht rechtzeitig, so 
hat der Auftragnehmer die 
Pflicht, den Auftraggeber auf die-
sen Sachstand unter Nennung 
der Konsequenzen (insbeson-

dere Auswirkungen auf verein-
barte Vergütung, Termine und 
Fristen) unverzüglich schriftlich 
hinzuweisen. Hierbei hat der 
Auftragnehmer die nicht oder 
nicht rechtzeitig erbrachte Mit-
wirkungsleistung so konkret wie 
möglich zu beschreiben.  

3.3. Der Auftragnehmer ist nicht be-
fugt, ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung des Auftraggebers 
Hard- oder Software an die Sys-
teme des Auftraggebers anzu-
schließen oder darauf zu instal-
lieren.  

3.4. Der Auftragnehmer berichtet 
dem Auftraggeber in regelmäßi-
gen Zeitabständen oder auf An-
forderung über den Fortgang 
und Status der Leistungserbrin-
gung. Sofern der Auftragnehmer 
erkennt, dass er vereinbarte Ter-
mine oder Fristen nicht einhalten 
kann, wird er den Auftraggeber 
unverzüglich über diese Tatsa-
che sowie die Gründe dafür und 
die voraussichtliche Dauer der 
Verzögerung informieren. 

3.5. Der Auftragnehmer hat kein Zu-
rückbehaltungsrecht an im Ei-

gentum des Auftraggebers ste-
henden Sachen. 

3.6. Der Auftragnehmer wird in allen 
Versandpapieren, Rechnungen 
und im Schriftverkehr die Be-
stell- bzw. Vertragsnummern 
des Auftraggebers angeben. 

3.7. Kosten des Transports ein-
schließlich der Verpackung, Ver-
sicherungen und sämtliche 
sonstigen Nebenkosten trägt der 
Auftragnehmer, sofern nicht 
schriftlich etwas anderes verein-
bart ist. 

3.8. Für die kaufmännische Untersu-
chungs- und Rügepflicht gelten 
die gesetzlichen Vorschriften (§§ 
377, 381 HGB), mit folgender 
Maßgabe: Die Untersuchungs-
pflicht des Auftraggebers be-
schränkt sich auf Mängel, die bei 
seiner Wareneingangskontrolle 
unter äußerlicher Begutachtung 
einschließlich der Lieferpapiere 
sowie bei der Qualitätskontrolle 
im Stichprobenverfahren offen 
zu Tage treten. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, besteht 
keine Untersuchungspflicht. Im 
Übrigen kommt es darauf an, in-

wieweit eine Untersuchung unter 
Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls nach ordnungs-
gemäßem Geschäftsgang tun-
lich ist. Die Rügepflicht des Auf-
traggebers für später entdeckte 
Mängel bleibt unberührt. In allen 
Fällen gilt eine Rüge (Mängelan-
zeige) als unverzüglich und 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
von 12 Arbeitstagen nach Entde-
ckung des Mangels beim Auf-
tragnehmer eingeht. 

3.9. Der Auftragnehmer wird den 
Auftraggeber unverzüglich infor-
mieren, wenn eine Lieferung 
ganz oder zum Teil Exportbe-
schränkungen nach deutschem 
oder sonstigem Recht unterliegt. 

3.10.Der Auftragnehmer wird dem 

Auftraggeber für die Abwicklung 

des elektronischen Bestellvor-
gangs eine zentrale E-Mail-Ad-
resse mitteilen (per Mail an: 
G_Konzerneinkauf@ruv.de) 
Der Auftragnehmer hat dem Auf-
traggeber eine Änderung seiner 
E-Mail-Adresse unverzüglich 

mitzuteilen. 

§ 4 Eingesetztes Personal, Sub-
unternehmer und Mindestlohn 

4.1. Der Auftragnehmer erbringt die 
vertraglichen Leistungen eigen-
verantwortlich und selbständig. 
Die Mitarbeiter des Auftragneh-
mers unterliegen keinen Wei-
sungen des Auftraggebers. Hat 
ein Mitarbeiter des Auftragneh-
mers mehrfach gegen vertragli-
che Pflichten verstoßen oder 
verfügt ein Mitarbeiter nicht über 
die vereinbarte und / oder erfor-
derliche Qualifikation für die je-
weilige Leistung, kann der Auf-
traggeber verlangen, dass die-
ser auf Kosten des Auftragneh-
mers unverzüglich ausgewech-

selt wird. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, nach besten 
Kräften sicherzustellen, dass 
sein Personal und andere Perso-
nen, die im Zusammenhang mit 
der Vertragsdurchführung mit 
dem Betrieb und der Nutzung 
von KI-Systemen befasst sind, 
über ein ausreichendes Maß an 
KI-Kompetenz gem. Art. 4 KI-VO 
verfügen. 

4.2. Die Durchführung der vertraglich 
vereinbarten Leistungen oder 
Teilen hiervon durch Subunter-
nehmer ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers zulässig. Auf Ver-
langen des Auftraggebers hat 
der Auftragnehmer die Qualifika-
tion des einzusetzenden Subun-

ternehmers darzulegen. 
4.3. Soweit der Auftragnehmer einen 

gesetzlich festgelegten Mindest-
lohn zu zahlen hat (beispiels-
weise gemäß den Bestimmun-
gen des Mindestlohngesetzes), 
hat er sicherzustellen, dass 
seine Arbeitnehmer sowie die 
Arbeitnehmer etwaiger Subun-
ternehmer den gesetzlich festge-

legten Mindestlohn erhalten. Auf 
Nachfrage des Auftraggebers 
hat der Auftragnehmer durch ge-
eignete Dokumente die Zahlung 
des Mindestlohnes nachzuwei-
sen. Verstößt der Auftragnehmer 
gegen eine Verpflichtung zur 
Zahlung eines gesetzlich festge-
legten Mindestlohns, stellt er den 
Auftraggeber von darauf beru-
henden Ansprüchen Dritter frei. 
Die Verletzung einer solchen 
Verpflichtung durch den Auftrag-
nehmer stellt einen wichtigen 
Grund im Sinne von § 14.1 dar, 
die den Auftraggeber berechtigt, 
den Vertrag außerordentlich zu 
kündigen. 

§ 5 Geheimhaltung und Daten-
schutz 

5.1. Der Auftragnehmer wird alle In-
formationen und Daten, unab-
hängig von ihrer Verkörperung 
(insbesondere schriftlich, münd-
lich, elektronisch) über sämtliche 
Angelegenheiten des Auftrag-
gebers, welche dem Auftrag-
nehmer von dem Auftraggeber 
zugänglich gemacht werden 

oder sonst zur Kenntnis gelan-
gen, unabhängig davon, auf wel-
che Art dieses geschieht (nach-
folgend „vertrauliche Informatio-
nen“ genannt), vertraulich be-
handeln. 
 

Zu den vertraulichen Informatio-
nen zählen insbesondere  

a. Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisse; 

b. Informationen, die wettbe-
werbsrelevantes Know-how 
darstellen;  

c. Informationen, die dem Bank-
geheimnis, einem Berufsge-
heimnis oder dem Daten-
schutz unterliegen und 

d. Informationen, die als vertrau-
lich gekennzeichnet sind. 

5.2. Der Auftragnehmer wird die ver-
traulichen Informationen, vorbe-
haltlich der Regelung in den 
nachfolgenden Absätzen, nicht 
an Dritte weitergeben, gegen un-
befugten Zugriff sichern und nur 
für den jeweiligen Vertrags-
zweck nutzen. Darüber hinaus 
dürfen sie weder aufgezeichnet 
noch gespeichert, vervielfältigt, 
weitergegeben oder in irgendei-
ner Form für sonstige Zwecke 
genutzt oder verwertet werden. 

5.3. Vorbehaltlich der Regelung in 
dem nachfolgenden Absatz wird 

der Auftragnehmer Dritten ver-
trauliche Informationen nur mit 
schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers bekannt oder zu-
gänglich machen. Bevor einem 
Dritten vertrauliche Informatio-
nen bekannt oder zugänglich ge-
macht werden, ist der Dritte dar-
über hinaus von dem Auftrag-
nehmer schriftlich zu verpflich-

ten, die von ihm übernommenen 
Verpflichtungen zur Vertraulich-
keit auch gegenüber dem Auf-
traggeber einzuhalten. Der Auf-
tragnehmer wird dies dem Auf-
traggeber auf Verlangen nach-
weisen. Dritte sind auch mit dem 
Auftragnehmer gemäß §§ 15 ff 
AktG verbundene Unternehmen 
(nachfolgend „verbundenes Un-
ternehmen“). 

5.4. Alle Mitarbeiter des Auftragneh-
mers, die vertrauliche Informati-
onen zur Leistungserbringung 
gemäß dem vorstehenden Ab-
satz erhalten, müssen sich - ge-
gebenenfalls arbeitsvertraglich - 
verpflichtet haben, diese vertrau-
lich zu behandeln und aus-
schließlich für den jeweiligen 

Vertragszweck zu nutzen. Der 
Auftragnehmer haftet für die Ein-
haltung der von ihm übernom-
menen Verpflichtungen durch 
seine Mitarbeiter in der Zeit ihrer 
Anstellung bei dem Auftragneh-
mer und danach wie für die Ein-
haltung durch Erfüllungsgehil-
fen. 

5.5. Nach Erledigung des verfolgten 
Zweckes oder auf jederzeit mög-
liche Aufforderung des Auftrag-
gebers wird der Auftragnehmer 
alle von dem Auftraggeber erhal-
tenen und noch vorhandenen 
vertraulichen Informationen die-
sem unverzüglich übergeben 
und die vollständige Erfüllung 
dieser Verpflichtung schriftlich 
versichern. Der Auftragnehmer 
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hat insoweit kein Zurückbehal-
tungsrecht. Bei elektronisch auf 
wieder beschreibbaren Spei-
chermedien gespeicherten Infor-
mationen kann der Auftragneh-
mer in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber die Informationen lö-

schen, statt sie herauszugeben. 
Die Löschung muss so erfolgen, 
dass die Informationen nicht wie-
der hergestellt werden können. 
Soweit der Auftragnehmer ge-
setzlich zur Aufbewahrung ver-
pflichtet ist, darf er jedoch aus-
schließlich für diesen Zweck 
eine Kopie der vertraulichen In-
formationen aufbewahren. Nach 

Ablauf der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist hat der Auftrag-
nehmer die vertraulichen Infor-
mationen in nicht wiederherstell-
barer Weise zu vernichten. Ab-
weichend von der in dem nach-
folgenden Absatz geregelten 
Dauer gelten die Verpflichtungen 
zur Vertraulichkeit dieser Verein-
barung im Hinblick auf aus den 
vorstehend genannten Gründen 
nicht zurückgegebene oder nicht 
gelöschte vertrauliche Informati-
onen bis zu ihrer endgültigen 
Vernichtung fort. 

5.6. Diese Verpflichtungen zur Ver-
traulichkeit gelten für die Dauer 
von fünf Jahren nach Beendi-
gung des Vertrages fort. Vertrau-
liche Informationen, die dem 

Bankgeheimnis, Berufsgeheim-
nis oder dem Datenschutz unter-
liegen, sind dagegen zeitlich un-
begrenzt vertraulich zu behan-
deln. 

5.7. Sofern es sich bei einer Leistung 
um eine datenschutzrechtliche 
eigenverantwortliche Aufgaben-
erfüllung handelt, werden die 
Parteien mit dem Vertrag die An-
gaben gemäß der Anlage „Da-
tenschutz- und Datensicher-
heitsbestimmungen Vereinba-
rung im Zusammenhang mit ei-
ner „Eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfüllung“ gesondert 
schriftlich, in Textform oder in ei-
nem elektronischen Format ver-
einbaren, sofern der Code of 
Conduct (CoC) der Versiche-
rungswirtschaft dies erfordert, 
Art. 22 Abs. 4 CoC. 

5.8 Sofern es sich bei einer Leistung 
um Auftragsverarbeitung (AV) im 
Sinne des Artikel 28 der EU Da-
tenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) handelt, werden die 
Parteien mit dem Vertrag die ge-
mäß Artikel 28 Abs. 3 DSGVO 
erforderlichen Angaben gemäß 

der Anlage „Datenschutz- und 
Datensicherheitsbestimmungen 
(DuD-B) für AV gesondert 
schriftlich, in Textform oder in ei-
nem elektronischen Format ver-
einbaren. 

5.9 Sofern der Auftragnehmer eine 
natürliche Person ist oder die 
Firma des Auftragnehmers per-

sonenbezogene Daten enthält, 
ist der Auftragnehmer vor Ab-
schluss eines Einzelvertrages 
verpflichtet, dem Auftraggeber 
die betreffenden Daten sowie 
seine Kontaktinformationen und 
gegebenenfalls weitere gesetz-
lich erforderliche personenbezo-
gene Daten bereitzustellen. Wei-
tere Informationen können den 
„Datenschutzinformationen für 

Auftragnehmer“ entnommen 
werden. 

Der Auftragnehmer ist verpflich-
tet, seinen betroffenen Mitarbei-
tern die in vorstehendem Absatz 
genannten Hinweise sowie die 
ihm zu Kenntnis gebrachten „Da-

tenschutzinformationen für Auf-
tragnehmer“ zur Kenntnis zu rei-
chen.  

5.10 Eine Datenübermittlung in Dritt-
staaten findet nur statt, soweit 
dies zur Vertragserfüllung erfor-
derlich, gesetzlich vorgeschrie-
ben ist oder der Auftragnehmer 
beziehungsweise die betroffenen 
Mitarbeiter ihre Einwilligung er-

teilt hat beziehungsweise haben 
oder eine andere Erlaubnis nach 
Art. 46 ff. DS-GVO vorliegt. 

§ 6 Rechtsfolgen bei Verstößen 
gegen § 5 oder die Anlage         
Datenschutz 

6.1. Für jeden schuldhaften Verstoß 
des Auftragnehmers gegen eine 
der in § 5 oder in der Anlage „Da-

tenschutz- und Datensicher-
heitsbestimmungen (DuD-B)“ 
genannten Pflichten wird eine 
Vertragsstrafe fällig, die der Auf-
traggeber nach billigem Ermes-
sen festlegen kann. Die Geltend-
machung von Schadenersatzan-
sprüchen bleibt hiervon unbe-
rührt. 

6.2. Die Regelungen der §§ 5 und 6 
behalten auch nach Beendigung 
des Vertrages ihre Gültigkeit. 

§ 7 Vergütung und Zahlungsbe-
dingungen 

7.1. Soweit nicht schriftlich verein-
bart, ist der Auftragnehmer nicht 
berechtigt, dem Auftraggeber die 
im Zusammenhang mit der Prü-
fung der Leistungsanforderung 

stehenden (Vor-)Leistungen zu 
berechnen.  

7.2. Die vereinbarten Tagessätze be-
inhalten eine Arbeitsleistung von 
mindestens 8 Arbeitsstunden 
pro Tag. Darüberhinausgehende 
Arbeitsleistungen werden nicht 
vergütet. Geringere Arbeitsleis-
tungen werden zeitanteilig ver-
gütet. 

7.3. Für Leistungen, die außerhalb 
der normalen Arbeitszeit – z.B. 
an Sonn- und Feiertagen ein-
schließlich Bankfeiertagen – zu 
erbringen sind, gelten die verein-
barten Tagessätze, sofern nicht 
im Vorfeld durch den Auftragge-
ber eine anderweitige Regelung 
getroffen wird. Dies gilt auch für 
Leistungen, die nach 20:00 Uhr 

erbracht werden. 
7.4. Reisezeiten und Reisekosten 

von und zum Einsatzort sowie 
Spesen werden nicht gesondert 
vergütet. 

7.5. Haben die Parteien eine Vergü-
tung nach Aufwand vereinbart 
und kann der Auftragnehmer ab-
sehen, dass das geplante Men-
genvolumen bzw. der Schätz-
preis überschritten wird, wird er 
den Auftraggeber unverzüglich 
benachrichtigen. Bis zur schriftli-
chen Zustimmung des Auftrag-
gebers wird der Auftragnehmer 
die dem Schätzpreis zugrunde 
liegenden Mengenansätze nicht 
überschreiten. Leistungen, die 
der Auftragnehmer ohne Beach-
tung dieser Voraussetzungen 

ausführt, werden von dem Auf-
traggeber nicht vergütet. 

7.6. Voraussetzung für die Bezah-
lung ist die Vorlage einer ord-
nungsgemäßen, prüffähigen 
Rechnung. Bestandteil dieser 
Rechnung ist die Dokumentation 

der vom Auftragnehmer geleiste-
ten Arbeitszeiten. Rechnungen 
sind 30 Tage nach Zugang beim 
Auftraggeber zur Zahlung fällig, 
wobei Zahlungen innerhalb von 
14 Tagen zu einem Skonto von 3 
% und innerhalb von 21 Tagen 
zu einem Skonto von 2 % be-
rechtigen. Fehler bei der Rech-
nung hemmen deren Fälligkeit.  

7.7. Sollte sich künftig herausstellen, 
dass die auf Grundlage des Ver-
trages erbrachten Leistungen 
dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz oder keiner Umsatzsteuer 
unterliegen, wird der Auftragneh-
mer den Auftraggeber unverzüg-
lich unterrichten und auf dessen 
Wunsch den Differenzbetrag zu 
der in Rechnung gestellten Um-
satzsteuer erstatten. 

7.8. Der Auftraggeber behält vom 
vereinbarten Preis die ggf. anfal-
lenden Quellensteuern (insbe-
sondere Bauabzugssteuer nach 
§ 48 EstG, bzw.  Abzugsteuer 
nach § 50a EstG bei beschränk-
ter Steuerpflicht oder § 10 Steu-
eroasen-Abwehrgesetz ein-
schließlich eines darauf entfal-

lenden Solidaritätszuschlags ein 
und führt diese für Rechnung 
des Auftragnehmers an die zu-
ständige Finanzbehörde ab (Fi-
nanzamt des Auftragnehmers im 
Falle des § 48 EStG bzw. Bun-
deszentralamt für Steuern 
(BZSt) in den Fällen des § 50a 
EstG oder § 10 des Steueroa-
sen-Abwehrgesetzes).  

7.9. Für Beauftragungen für R+V Le-
bensversicherung AG Niederlas-
sung Luxemburg behält der Auf-
traggeber vom vereinbarten 
Preis die ggf. anfallenden Quel-
lensteuern (insbesondere Ab-
zugssteuer auf Art. 152 des Lu-
xembourger EStG) einschließ-
lich eines darauf entfallenden 
Solidaritätszuschlags ein und 
führt diese für Rechnung des 
Auftragnehmers an die zustän-
dige Finanzbehörde ab. 

7.10.Sofern ein Verzicht auf einen 
Steuereinbehalt oder eine Steu-
erreduktion möglich ist, wird der 
Auftragnehmer vor Zahlung der 
Vergütung dem Auftraggeber 
eine gültige Freistellungsbe-
scheinigung vorlegen. Wird die 

Freistellungsbescheinigung auf-
gehoben, hat der Auftragnehmer 
dies unverzüglich dem Auftrag-
geber mitzuteilen.  

7.11.Wenn der Auftraggeber es ver-
säumt hat, die zuvor bezeichne-
ten Abzugssteuern einzubehal-
ten und abzuführen, aber nach 
den geltenden gesetzlichen Re-
gelungen diese Steuern an die 
Steuerbehörde für Rechnung 
des Auftragnehmers zu zahlen 
hat, wird der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber den gesetzlich ge-
schuldeten Steuerbetrag ein-
schließlich des Solidaritätszu-
schlags unverzüglich erstatten, 
sodass dieser die Abzugssteu-
ern an die zuständige Finanzbe-
hörde abführen kann. 

7.12.Im Ausland anfallende Steuern 
trägt der Auftragnehmer selbst.  

7.13.Die §§ 615, 616 BGB werden 
ausgeschlossen.  

§ 8 Abtretung und Aufrechnung  

8.1. Der Auftragnehmer ist nur mit 

schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers berechtigt, seine 
Forderungen aus dem Vertrag 
an Dritte abzutreten. 

§ 9 Rechte an Arbeitsergebnis-
sen, Nutzungsrechte Drittsoft-
ware  

9.1. Der Auftraggeber soll in denkbar 
umfassender Weise in die Lage 
versetzt werden, die erstellten 
Arbeitsergebnisse nebst ent-
sprechenden Dokumentationen, 
in unveränderter oder veränder-
ter Form zu nutzen und zu ver-
werten, sei es im eigenen Unter-
nehmen, sei es durch Weiter-
gabe an Dritte. 

9.2. Der Auftraggeber erhält das aus-
schließliche, unwiderrufliche, 
zeitlich, räumlich und inhaltlich 

unbeschränkte Recht, die Ar-
beitsergebnisse auf sämtliche 
bekannte Arten zu nutzen und zu 
verwerten, u.a., die Arbeitser-
gebnisse ohne ausdrückliche 
Zustimmung zu vervielfältigen, 
auf Bild, Ton- und Datenträger 
zu übertragen, zu bearbeiten, 
umzugestalten, zu übersetzen, 
zu verbreiten, zum Abruf bereit-
zuhalten, vorzuführen oder in ei-
ner Weise der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, die Mitglie-
dern der Öffentlichkeit den Zu-
gang an Orten und zu Zeiten er-
möglicht, die sie individuell wäh-
len. Die durch Bearbeitung, Um-
gestaltung oder Übersetzung ge-
schaffenen Leistungsergebnisse 
dürfen in der gleichen Weise wie 

die ursprünglichen Fassungen 
der Arbeitsergebnisse und Do-
kumentation genutzt und verwer-
tet werden.  

9.3. Der Auftragnehmer räumt die je-
weiligen Nutzungsrechte unmit-
telbar mit der Entstehung der je-
weiligen Rechte dem Auftragge-
ber ein. 

9.4. Der Auftraggeber ist frei, ohne 

Zustimmung des Auftragneh-
mers hinsichtlich einzelner oder 
sämtlicher ihm eingeräumter 
Rechte Dritten einfache oder 
ausschließliche Nutzungsrechte 
einzuräumen oder die erworbe-
nen Rechte ganz oder teilweise 
auf Dritte zu übertragen.  

9.5 Will der Auftragnehmer im Zu-
sammenhang mit der Erbringung 
seiner Leistungen Open Source 
Software nutzen, prüft er die ein-
schlägigen Lizenzbestimmungen 
darauf hin, ob sich daraus für den 
Auftraggeber Einschränkungen 
hinsichtlich der vertragsgemä-
ßen Nutzung der von ihm zu er-
bringenden Leistungen ergeben 
und / oder ob den Auftraggeber 
aus der vertragsgemäßen Nut-

zung dieser Leistungen zusätzli-
che Pflichten aus den einschlägi-
gen Lizenzbedingungen treffen. 
Eine zusätzliche Pflicht ergibt 
sich insbesondere dann, wenn 
die einschlägige Lizenz eine Co-
pyleft-Klausel enthält. Copyleft-
Klausel bezeichnet jede Klausel, 
welche als Rechtsfolge anordnet, 
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dass die jeweilige Lizenz der ver-
wendeten Open Source Kompo-
nente auch auf weiteren Code 
angewendet werden muss. Als 
„Copyleft-Effekt“ wird die Rechts-
folge an sich bezeichnet. Wird in-
soweit der Auftraggeber einge-

schränkt und / oder träfen ihn zu-
sätzliche Pflichten und will der 
Auftragnehmer die Open Source 
Software gleichwohl nutzen, in-
formiert er den Auftraggeber de-
tailliert schriftlich vorab über die 
Einschränkungen beziehungs-
weise die zusätzlichen Pflichten. 
Der Auftraggeber ist in diesem 
Fall frei zu entscheiden, ob er der 

Nutzung zustimmt. Nur nach des-
sen Zustimmung ist der Auftrag-
nehmer berechtigt, die Open 
Source Software zu nutzen. 

9.6 An Werken oder Werkteilen, die 
von dem Auftragnehmer nicht 
neu zu erstellen sind (z.B. Stan-
dardsoftware), sondern bei Ab-
schluss des Vertrages bereits 
vorhanden und Leistungsbe-
standteil sind, und die im Vertrag 
als solche bezeichnet sind (nach-
folgend "vorhandene Werke"), 
erhält der Auftraggeber ein einfa-
ches, übertragbares, zeitlich, 
räumlich und inhaltlich unbe-
schränktes Recht, diese auf die 
in den vorstehenden Absätzen 
beschriebenen Arten zu nutzen 
und zu verwerten. Die Einräu-

mung dieses Rechtes ist mit Zah-
lung der vereinbarten Vergütung 
für das vorhandene Werk abge-
golten.  

9.7 Der Auftragnehmer wird die ihm 
nach dem Urheberrechtsgesetz 
zustehenden Rechte, insbeson-
dere die Rechte aus §§ 13 Satz 2 
und 25 UrhG nicht geltend ma-

chen. 

9.8 Die Rechte an den vom Auftrag-
nehmer erbrachten Pflege- und 
Wartungsleistungen entspre-
chen den Rechten der Arbeitser-
gebnisse, für welche die Pflege- 
und Wartungsleistungen er-
bracht wurden. 

§ 10 Freiheiten von Rechten Dritter 

10.1.Der Auftragnehmer steht dafür 
ein, dass die erbrachten Leistun-
gen frei von Schutzrechten Drit-
ter sind und dass keine sonsti-
gen Rechte bestehen, die eine 
Nutzung einschränken oder aus-
schließen.  

10.2.Der Auftragnehmer stellt insbe-
sondere durch entsprechende 
Vereinbarungen mit seinen Mit-

arbeitern oder Beauftragten si-
cher, dass der vorgesehene Nut-
zungsumfang nicht durch even-
tuelle Miturheber- oder sonstige 
Rechte beeinträchtigt wird. Auf 
Verlangen wird der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber den Ab-
schluss entsprechender Verein-
barungen mit den an der Erbrin-
gung der Leistung beteiligten 
Mitarbeitern oder Beauftragten 
nachweisen.  

10.3.Der Auftragnehmer übernimmt 
die alleinige und in der Höhe un-
begrenzte Haftung gegenüber 
denjenigen, die eine Verletzung 
von Schutzrechten oder sonsti-
gen Rechten geltend machen. 
Die Parteien werden sich gegen-
seitig unverzüglich schriftlich be-

nachrichtigen, falls ihnen gegen-
über Ansprüche wegen Verlet-
zung von Schutzrechten oder 
sonstigen Rechten geltend ge-
macht werden. Der Auftragneh-
mer stellt den Auftraggeber im 
Hinblick auf die Ansprüche Drit-

ter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten oder sonstigen 
Rechten frei. 

§ 11 Verzugsfolgen, Vertragsstrafe 

11.1.Im Fall des Verzuges ist der Auf-
tragnehmer verpflichtet, an den 
Auftraggeber für jeden Werktag, 
an dem sich der Auftragnehmer 
in Verzug befindet, eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 0,3 % 
der für die zu erbringende Leis-
tung vereinbarten Nettovergü-
tung zu bezahlen. Für den Fall, 
dass der Auftragnehmer nur mit 
einer Teilleistung in Verzug ge-
raten sollte und für diese Teilleis-
tung eine Teilvergütung verein-
bart oder bemessen ist, beträgt 
die Vertragsstrafe 0,3 % der ent-

sprechenden Nettoteilvergütung 
pro Werktag des Verzugs. Insge-
samt ist die Vertragsstrafe je-
doch auf maximal 5 % der Ge-
samtnettovergütung des Einzel-
vertrags begrenzt. Die Ge-
samtnettovergütung im vorste-
henden Sinne ist dabei die tat-
sächlich gemäß Vertrag legiti-
merweise vom Auftragnehmer 
abgerechnete Vergütung und 
kann daher von der ursprüngli-
chen Auftragssumme abwei-
chen. Die Vertragsstrafe wird so-
fort fällig und kann abweichend 
von § 341 Absatz 3 BGB bis zur 
Schlusszahlung geltend ge-
macht werden. 

11.2.Der Auftragnehmer kommt nicht 
in Verzug, wenn er nachweisen 

kann, dass die Leistung infolge 
eines Umstands verspätet er-
bracht wurde, den er nicht zu 
vertreten hat. Die Geltendma-
chung von Schadenersatzan-
sprüchen sowie sonstigen wei-
tergehenden Ansprüchen neben 
der Vertragsstrafe bleibt unbe-
rührt. In diesem Fall wird eine 
verwirkte Vertragsstrafe auf sol-

che (Schadenersatz-)Ansprüche 
angerechnet. 

§ 12 Abnahme 

12.1.Bei der Abnahme unterliegen-
den Leistungen hat der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber 
schriftlich die Abnahmefähigkeit 
im Sinne des § 640 BGB mitzu-
teilen. Abnahmefähigkeit besteht 
frühestens, wenn die Werkleis-
tung oder der gelieferte Gegen-
stand, soweit sich das aus der 
Natur der Sache ergibt, getestet 
und installiert ist. Auf Verlangen 
des Auftraggebers sind für die 
Abnahmeprüfung die von ihm 
bereitgestellten Daten zu ver-
wenden. Nach Erklärung der Ab-
nahmefähigkeit durch den Auf-
tragnehmer hat der Auftraggeber 

binnen einer Frist von zwei Wo-
chen mit der Vornahme der Ab-
nahmeprüfung zu beginnen. 

12.2.Die bei der Abnahme festgestell-
ten Fehler werden in einer für 
den Auftragnehmer nachvoll-
ziehbaren Weise dokumentiert. 

12.3.Scheitert die Abnahme, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die 

Abnahmereife binnen angemes-
sener Frist herbeizuführen und 
das Ergebnis dem Auftraggeber 
erneut zur Abnahme anzubieten, 
so dass die Abnahme wiederholt 
werden kann. Eine Wiederho-
lung der Abnahme erfolgt, so-

lange dies dem Auftraggeber zu-
mutbar ist, jedoch nicht öfter als 
zwei Mal. Schlägt die Abnahme 
auch nach der letzten zumutba-
ren Wiederholung der Abnahme-
prüfung fehl, kann der Auftrag-
geber nach den §§ 323 BGB und 
326 Abs. 5 BGB von dem Ver-
trag zurücktreten oder die Ver-
gütung durch Erklärung gegen-

über dem Auftragnehmer ange-
messen mindern und nach den 
§§ 280, 281, 283 BGB und 311a 
BGB Schadensersatz oder nach 
§ 284 BGB Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen verlangen. 

12.4.Die Nutzung einer mangelbehaf-
teten Leistung stellt keine Ab-
nahme dar, dies gilt unabhängig 
von der Kenntnis des Mangels. 

12.5. Sind für einzelne Leistungen 
oder in sich abgeschlossene 
Teile der Leistungen unter-
schiedliche Zeitpunkte für die 
Fertigstellung vereinbart, be-
schränkt sich die Abnahmeprü-
fung jeweils auf die Teilleistung 
(Teilabnahme). Sofern es für 
den Erfolg der geschuldeten 
Leistung auf das Zusammenwir-

ken einzelner Teilleistungen an-
kommt, wird bei der Abnahme 
der letzten Teilleistung durch 
eine Abnahmeprüfung, in die alle 
Teilleistungen einbezogen wer-
den, das vertragsgemäße Zu-
sammenwirken der Teilleistun-
gen festgestellt (Endabnahme). 

§ 13 Versicherung 
13.1.Der Auftragnehmer trägt dafür 

Sorge, dass mögliche Schäden, 
die dem Auftraggeber bei der Er-
bringung der geschuldeten Leis-
tungen entstehen können, aus-
reichend versichert sind. Der 
Auftragnehmer wird auf Verlan-
gen des Auftraggebers den be-
stehenden Versicherungsschutz 
nachweisen.    

§ 14 Kündigung  

14.1.Beide Parteien sind berechtigt, 
den Vertrag aus wichtigem 
Grund außerordentlich zu kündi-
gen. Der Auftraggeber kann ins-
besondere dann außerordentlich 
kündigen, wenn der Auftragneh-
mer gegen die Geheimhaltungs- 
und Datenschutzvereinbarun-
gen verstößt.  

14.2.Ein Dienstvertrag kann von dem 
Auftraggeber unter Einhaltung 
einer Frist von einer Woche ge-
kündigt werden, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. Kündi-
gungsrechte anderer Vertragsar-
ten bleiben hiervon unberührt. 

§ 15 Schlussbestimmungen 

15.1.Der Vertrag unterliegt dem 
Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. UN-Kaufrecht wird 
ausgeschlossen. Gerichtsstand 
ist Wiesbaden, der Unterneh-
menssitz des Auftraggebers. Er-
füllungsort für alle sich aus dem 
Vertrag ergebenden Verbindlich-
keiten ist ebenfalls Wiesbaden 

15.2.Änderungen der vorliegenden 
AEB sowie Änderungen eines 

auf Basis dieser AEB abge-
schlossenen Vertrages sowie 
sonstige rechtserhebliche Erklä-
rungen und Anzeigen der Par-
teien im Zusammenhang mit die-
sem Vertragsverhältnis (wie z.B. 
Fristsetzungen, Kündigungen, 

Mahnungen, Rücktritt) bedürfen 
der Schriftform im Sinne von 
§ 126 BGB.  
Schriftlichkeit in diesem Sinne 
schließt die folgenden elektroni-
schen Formen im Sinne von Art. 
3 Ziff. 10 - 12 eIDAS-VO ein: 

• (einfache) elektronische 
Signatur (EES) 

• fortgeschrittene elektroni-
sche Signatur (FES) 

• qualifizierte elektronische 
Signatur (QES) 

Der Auftraggeber ist berechtigt, 
den Anbieter der elektronischen 
Signatur vorzugeben. 

Haben die Parteien nur die FES 

und/ oder die QES vereinbart, 
sind abweichend von der Ausle-
gungsregel des § 127 Abs. (2) 
S. 1 BGB–– andere Formen der 
telekommunikativen Übermitt-
lung sowie die Textform ausge-
schlossen.  

Die vorstehende Formvereinba-
rung gilt auch für Änderungen 
dieser Klausel und den Verzicht 

auf diese Formbestimmung. Sie 
gelten jedoch nicht für nach Ver-
tragsschluss durch individuelle 
Vertragsabreden vereinbarte Än-
derungen oder Ergänzungen. 

15.3.Der Auftragnehmer wird die 
Firma und das Logo des Auftrag-
gebers sowie aller mit ihm ver-
bundenen Unternehmen nicht 
ohne die schriftliche Einwilligung 
des Auftraggebers als Referenz-
kunden verwenden. 

15.4.Der Auftragnehmer wird die An-
forderungen aus der Anlage 
„Nachhaltigkeitsanforderungen 
für Lieferanten der DZ BANK 
Gruppe“ umsetzen und einhal-
ten. Etwaige weitergehende, 
schriftliche Vereinbarungen oder 
Erklärungen der Vertragspar-

teien werden durch diese Rege-
lung nicht eingeschränkt. 
Der Auftragnehmer wird den 
Auftraggeber bei der Umsetzung 
der Anforderungen aus dem Lie-
ferkettensorgfaltspflichtengesetz 
(LkSG) unterstützen und ggf. be-
stehende, eigene Verpflichtun-
gen aus dem LkSG einhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=127
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=127&x=2
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Ergänzende Bestimmungen für 
den Einkauf und die Beauftragung 
von IT-Leistungen 
 

§ 16 Hardwarekauf 

16.1.Die Hardware wird dem Auftrag-

geber samt zugehöriger Doku-
mentation frei Haus in dessen 
Geschäftsräumen übergeben, 
sofern nichts Abweichendes im 
Auftrag festgelegt wird. 

16.2.Der Auftragnehmer wird dem 
Auftraggeber den Kaufgegen-
stand betriebsbereit übergeben. 

16.3.Die Gewährleistung beginnt mit 
erfolgreicher Funktionsprüfung, 
die entsprechend § 12 erfolgt. 

§ 17 Softwarekauf  

17.1.Die Software wird dem Auftrag-
geber auf einem Datenträger 
oder in elektronischer Form 
überlassen, auf dem sie als Ob-
jektprogramm in einem für den 
Auftraggeber ausführbaren Zu-
stand aufgezeichnet ist. 

17.2.Zur Software gehört die Anwen-

dungsdokumentation, die ge-
druckt oder auf für den Auftrag-
geber lesbaren Datenträgern 
überlassen wird. Die Art der 
Softwareüberlassung ist im Be-
stellschein bezeichnet. 

17.3.Zur Software gehören alle auf 
maschinenlesbaren Datenträ-
gern aufgezeichneten Datenbe-
stände (Dateien, Datenbankma-
terial), die Teil der im Bestell-
schein angegebenen Software 
sind. 

17.4.Der Auftragnehmer übernimmt 
bei Bedarf die Installation der 
Software an dem im Bestell-
schein angegebenen Standort. 
Einzelheiten der Durchführung 
der Installation sind im Auftrag 
geregelt. 

17.5.Lieferzeit und Installationszeit-
punkt ergeben sich ebenfalls aus 
dem jeweiligen Auftrag. 

§ 18 Quellcode 

18.1.Die Rechte gemäß § 9 erstre-
cken sich auch auf den Quell-
code von Software einschließlich 
der Entwicklungs- und Anwen-
dungsdokumentation (nachfol-
gend "Quellcode"), soweit es 
sich bei der Software nicht um 
ein vorhandenes Werk handelt.  

18.2.Für die vorhandenen Werke wird 
der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber den jeweils aktuellen 
Quellcode – soweit er über die-
sen verfügt – auf einem Daten-
träger in einer maschinenlesba-
ren und verwendbaren Form in 

einem versiegelten Umschlag 
übergeben. Der Auftraggeber er-
hält das Eigentum an den zu 
übergebenden Datenträgern 
und Unterlagen. Für die vorhan-
denen Werke erhält der Auftrag-
geber das einfache, zeitlich un-
beschränkte, unwiderrufliche 
Recht, den gemäß Absatz 3 zu 
entnehmenden Quellcode für 
seine Zwecke zu bearbeiten, um 
insbesondere die vorhandenen 
Werke zu ändern, weiterzuentwi-
ckeln oder Mängel der vorhan-
denen Werke zu beheben. Zu 
diesem Zweck darf sich der Auf-
traggeber auch dritter Unterneh-
men bedienen. Der Auftraggeber 
darf die hierdurch geschaffenen 
Leistungsergebnisse in der glei-

chen Weise wie die ursprüngli-
chen Fassungen der vorhande-
nen Werke nutzen und verwer-
ten. Die Eigentumsübertragung 
und die Einräumung der vorste-
hend genannten Rechte sind mit 
Zahlung der vereinbarten Vergü-

tung für die Lieferungen und 
Leistungen des Auftragnehmers 
abgegolten. 

18.3.Der Auftraggeber verpflichtet 
sich, den versiegelten Umschlag 
nur für den Fall zu öffnen und 
von seinen Nutzungs- und Ei-
gentumsrechten nur unter der 
Voraussetzung Gebrauch zu 
machen, dass entweder 

- auf Seiten des Auftragneh-
mers ein Liquidationsverfah-
ren eingeleitet wird, 

- sich die Vermögensverhält-
nisse des Auftragnehmers 
derart verschlechtern, dass 
mit einer ordnungsgemäßen 
Vertragserfüllung nicht mehr 
gerechnet werden kann, un-
abhängig davon, ob ein In-
solvenzgrund im Sinne der 
§§ 17 - 19 InsO vorliegt, 

- der Auftraggeber zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund 
berechtigt ist, insbesondere 
weil dem Auftraggeber ein 
Festhalten am Vertrag unzu-
mutbar ist,  

- der Auftragnehmer die Ent-
wicklung und Pflege der 

Software einstellt, 
- der Auftragnehmer die Er-

bringung von Pflege- oder 
sonstigen vertraglichen 
Leistungen trotz Fristset-
zung vertragswidrig unter-
lässt,  

- der Auftragnehmer die Her-
stellung der Interoperabilität 
mit anderen Programmen 
vertragswidrig und schuld-
haft unterlässt oder 

- der Auftragnehmer für den 
Auftraggeber in nicht mehr 
zumutbarer Weise erreich-
bar ist oder seinen Ge-
schäftsbetrieb eingestellt 
hat. 

§ 19 Änderung der Leistungen 

19.1.Der Auftragnehmer verpflichtet 
sich, Änderungsverlangen des 
Auftraggebers zu berücksichti-
gen, es sei denn, die Änderung 
ist für ihn unzumutbar. Eine Ab-
lehnung ist schriftlich zu begrün-
den. 

19.2.Soweit der Auftragnehmer auf-
grund des Änderungsverlangens 
des Auftraggebers eine Anpas-
sung des erteilten Auftrages 
wünscht, ist er verpflichtet, die-
ser unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von drei Wochen nach 
Vorbringen des Änderungswun-
sches schriftlich geltend zu ma-
chen. Anderenfalls hat er die 
Leistungen unter Berücksichti-
gung des Änderungsverlangens 
des Auftraggebers zu den ur-

sprünglichen Bedingungen des 
Auftrages auszuführen.  

19.3.Soweit der Auftragnehmer eine 
Anpassung des Auftrages frist-
gerecht geltend gemacht hat 
oder der Auftraggeber eine An-
passung des Auftrages wünscht, 
werden sich die Parteien über 
eine angemessene Anpassung 
einigen. Für die Bemessung der 

Vergütungsanpassung ist, so-
weit möglich, von den Grundla-
gen der Preisermittlung für die 
vertragliche Leistung auszuge-
hen. 

§ 20 Fehlerklassen 

Mängel werden nachfolgenden 
Fehlerklassen priorisiert: 

20.1.Fehlerklasse 1 
Die zweckmäßige bzw. wirt-
schaftlich sinnvolle Nutzung des 
Leistungsgegenstands gemäß 
Leistungsbeschreibung ist nicht 
möglich oder durch Nicht- oder 
Fehlfunktion(en) von Program-
men, Modulen oder Komponen-
ten so eingeschränkt bzw. behin-
dert, dass die Abwicklung des 
Tagesgeschäftes nicht zumutbar 
fortgeführt bzw. ein Abnahme-
test nicht sinnvoll fortgeführt wer-
den kann. 

20.2.Fehlerklasse 2 
Die zweckmäßige bzw. wirt-
schaftlich sinnvolle Nutzung des 
Leistungsgegenstands ist ge-

mäß Leistungsbeschreibung er-
heblich eingeschränkt bzw. be-
hindert. Die Kernfunktionalität ist 
gewährleistet, es liegt jedoch ein 
gravierender Fehler in einer we-
sentlichen Teilfunktionalität vor, 
der das Arbeiten erheblich be-
hindert oder unzumutbar macht. 

20.3.Fehlerklasse 3 
Die zweckmäßige bzw. wirt-
schaftlich sinnvolle Nutzung des 
Leistungsgegenstands ist ge-
mäß Leistungsbeschreibung nur 
unwesentlich, das heißt ohne 
nennenswerte Auswirkungen auf 
die Funktionalität des Leistungs-
gegenstands behindert bzw. ein-
geschränkt.   

20.4.Fehlerklasse 4 
Sonstige Mängel, die dessen 

Funktionalität nicht beeinträchti-
gen, die jedoch mehr oder weni-
ger störend in Erscheinung tre-
ten.   

§ 21 Ergänzende Regelungen zur      
Abnahme 

Ergänzend zu den Bestimmun-
gen gemäß § 12 gelten die nach-
folgenden Regelungen: 

21.1.Treten während der Abnahme-
prüfung Fehler der Fehlerklas-
sen 1 oder 2 auf, ist der Auftrag-
geber nach freiem Ermessen be-
rechtigt, die Abnahmeprüfung 
vorzeitig abzubrechen. 

21.2.Nach Abschluss der Abnahme-
prüfung kann der Auftraggeber 
die Erklärung der Abnahme nicht 
verweigern, wenn keine oder nur 

Fehler der Fehlerklassen 3 oder 
4 vorliegen. Die bei der Ab-
nahme festgestellten Fehler wer-
den in einer für den Auftragneh-
mer nachvollziehbaren Weise 
dokumentiert. 

21.3.Werden bei der Abnahme der 
Leistung Fehler der Fehler-
klasse 3 festgestellt, ist der Auf-
traggeber unabhängig von Zah-
lungsplänen oder sonstigen Zah-
lungsvereinbarungen berechtigt, 
bis zu 15 % der vereinbarten 
Vergütung bis zur Fehlerbeseiti-
gung einzubehalten. Bei Fehlern 
der Fehlerklasse 4 reduziert sich 
der einzubehaltende Vergü-
tungsanteil auf 10 %. Liegen 
Fehler der Kategorien 3 oder 4 
vor, wird der Auftragnehmer 

diese unverzüglich beseitigen.  

§ 22 Pflege- und 
Wartungsleistungen 

22.1.Sofern Soft- und Hardwarepro-
dukte Gegenstand des Auftra-
ges sind, wird der Auftragneh-
mer zur Aufrechterhaltung der 
Betriebsfähigkeit, der Betriebs-

bereitschaft und der Perfor-
mance der vertragsgegenständ-
lichen Soft- und Hardwarepro-
dukte auf Wunsch des Auftrag-
gebers Pflege- und Wartungs-
leistungen für die vertragsge-
genständlichen Soft- und Hard-
wareprodukte einschließlich der 
zu diesen Produkten gehören-
den Dokumentationen und Da-

tenbestände (nachfolgend "Pfle-
gegegenstand") anbieten. Dar-
über hinaus wird der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber Beratung 
zu Fragen anbieten, die sich für 
ihn bei der Nutzung des Pflege-
gegenstandes ergeben (ein-
schließlich Hotline). Die Vergü-
tung für Pflege und Wartung für 
die Dauer der Mängelansprüche 
ist in der Vergütung für die Über-
lassung enthalten. 

22.2.Der Auftragnehmer leistet im 
Rahmen der vertraglich zu ver-
einbarenden Pflege- und War-
tungsverträge einen Pflege-
dienst zur Behebung von Feh-
lern, die während der Nutzung 
des Pflegegegenstandes auftre-
ten und / oder in der zugehörigen 

Dokumentation offenkundig wer-
den. 

22.3.Ein Fehler liegt insbesondere 
vor, wenn ein Programm die in 
seiner Leistungsbeschreibung 
angegebenen Funktionen nicht 
erfüllt, falsche Ergebnisse liefert, 
Sicherheitslücken aufweist, sei-
nen Lauf unkontrolliert abbricht 
oder sich in anderer Weise nicht 
funktionsgerecht verhält, so 
dass die Nutzung des Pro-
gramms verhindert oder beein-
trächtigt wird. 

22.4.Zur Fehlerbehebung gehört die 
Eingrenzung der Fehlerursache, 
die Fehlerdiagnose sowie die 
Behebung des Fehlers oder, so-
weit dies mit vertretbarem Auf-
wand nicht möglich ist, als Über-
gang bis zur endgültigen Fehler-
beseitigung die Herstellung der 
Betriebsbereitschaft des Pflege-
gegenstandes durch eine Umge-
hung des Fehlers.  Im Falle einer 
Umgehung des Fehlers ist die 
endgültige Behebung des Feh-
lers im Rahmen des nachfolgend 
beschriebenen vorbeugenden 
Pflegedienstes nachzuholen. 

Die Behebung eines Fehlers im 
Programm umfasst auch die Be-
richtigung der zugehörigen Do-
kumentation. 

22.5.Im Rahmen der zu vereinbaren-
den Pflege- und Wartungsver-
träge erbringt der Auftragnehmer 
weiterhin einen vorbeugenden 
Pflegedienst zur Behebung von 
Fehlern, die dem Auftragnehmer 
an dem Pflegegegenstand unab-
hängig von der Nutzung durch 
den Auftraggeber bekannt wer-
den.  

22.6.Im Rahmen der zu vereinbaren-
den Pflege- und Wartungsver-
träge stellt der Auftragnehmer 
weiterhin sicher, dass der Pfle-
gegegenstand auf dem jeweils 
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aktuellen Stand des verwende-
ten Betriebssystems voll funkti-
onsfähig ist und den jeweils gel-
tenden gesetzlichen Bestimmun-
gen entspricht. Der Auftragneh-
mer wird dem Auftraggeber Up-
dates und Upgrades des Pflege-

gegenstandes überlassen, die er 
Dritten anbietet. 

22.7.Die von dem Auftragnehmer im 
Rahmen der Pflege- und War-
tungsverträge zu erbringende 
Beratung des Auftraggebers um-
fasst während der vereinbarten 
Zeiten der Pflege- und War-
tungsbereitschaft die Aufrechter-
haltung eines telefonischen Hot-

line-Dienstes, für den der Auf-
tragnehmer ausschließlich Mitar-
beiter einsetzt, die mit dem Pfle-
gegegenstand vertraut sind.  

22.8.Der Auftragnehmer hat sämtli-
che im Rahmen der Pflege und 
Wartung von ihm vorgenomme-
nen Änderungen des Pflegege-
genstandes zu dokumentieren 
und das Personal des Auftragge-
bers über Art und Umfang der 
durchgeführten Änderungen zu 
unterrichten. Er wird die dem 
Auftraggeber überlassene Doku-
mentation des Pflegegegenstan-
des stets auf dem aktuellen 
Stand halten.  

22.9.Vorbehaltlich einer gesonderten 
Vereinbarung von Reaktions- 
und / oder Mangelbeseitigungs-

fristen gelten die unter § 20 be-
zeichneten Fehlerklassen sowie 
§ 21 Absatz 3 Satz 3 auch im 
Rahmen von Pflege- und War-
tungsverträgen.  

§ 23 Künstliche Intelligenz  

23.1.Der Auftragnehmer verpflichtet  
 sich, sämtliche ihm im 
 Rahmen dieses Vertrages 

 vom Aufraggeber zugäng-
 lich gemachten und/oder 
 vom Auftragnehmer verar-
 beiteten Daten (nachfolgend 
 „Daten“) ausschließlich für die 
 vertraglich vereinbarten Zwecke 
 zu nutzen. Dem Vertragspartner 
 ist es daher untersagt, die von 
 dem Auftraggeber bereitgestell-
 ten Daten so zu verwenden, dass 

 damit direkt oder indirekt ein KI-
 Modell oder KI-System trainiert, 
 nachtrainiert oder verbessert 
 wird (nachfolgend Training). Dies 
 schließt sowohl das Training von 
 KI-Modellen oder KI-Systemen 
 des Auftragnehmers als auch 
 das Training von KI-Modellen 
 oder KI-Systemen von und durch 
 Drittanbieter ein. Ausgenommen 
 hiervon ist nach Zustimmung des 
 Auftraggebers (mindestens Text
 form) ein Training, wenn sicher-
 gestellt ist, dass ausschließlich 
 der Auftragnehmer das trainierte 
 KI-Modell oder KI-System nutzen 
 kann.  

23.3.Sofern der Auftragnehmer im 
 Zusammenhang mit der vorlie-
 genden Beauftragung den Frau

 gebogen des Auftraggebers zur 
 Einhaltung der Anforderungen 
 aus der KI-VO („Anbieterfrage-
 bogen“) erhalten hat, bestätigt 
 der  Auftragnehmer,  dass er 
 diesen  gewissenhaft und wahr-
 heitsgemäß ausgefüllt hat.  

23.4 Wenn die Leistung oder Teile da-
 von KI-Systeme gem. Art. 3 Nr. 1 
 KI-VO  bzw. KI-Modelle enthalten 

oder darstellen, gelten zusätzlich 
nachfolgende Regelungen. Dies gilt 
sowohl initial als auch bei Erweiterun-
gen um oder Änderungen (bspw. 
durch Updates) der Leistung zu KI-
Systemen bzw. KI-Modellen während 
der Vertragslaufzeit: 

a.) Der Auftragnehmer verpflichtet 
 sich, den Auftraggeber in Text-
 form zu benachrichtigen, wenn 
 seine Leistung oder Teile davon 
 KI-Systeme gem. Art. 3 Nr. 1 KI-
 VO bzw. KI-Modelle enthalten 
 oder darstellen. Falls einschlägig 
 teilt der Auftragnehmer die Risi-
 koklasse des KI-Systems oder 
 KI-Modells mit. 

b.) Die Benachrichtigungen nach a.) 
 müssen spätestens vor Inbe-
 triebnahme, Inverkehrbringen 
 oder Verwendung (nachfol-
 gend „KI-Einsatz“) des KI-Sys-
 tems oder KI-Modells erfolgen. 
 Im Fall der Entwicklung teilt der 
 Auftragnehmer dies möglichst 
 frühzeitig mit. 

c.) Der Auftragnehmer sichert zu, 
 dass sämtliche vertragsgegen-
 ständlichen KI-Systeme und KI-
 Modelle die jeweils anwendbaren 
 Anforderungen der KI-VO erfül-
 len insbesondere, dass Hochri-
 siko-KI-Systeme gem. Art. 6 KI-
 VO mit einer gültigen CE-Kenn
 zeichnung versehen sind und KI-
 Systeme gem. Art. 50 KI-VO den 
 Transparenzanforderungen ge-
 nügen. Entsprechende Nach
 weise werden dem Auftraggeber 
 unaufgefordert vorgelegt.  

 Änderungen, die sich auf die 
 Konformität oder Risikoklasse 
 des KI-Systems bzw.-KI-Modells 
 auswirken, werden dem Auftrag
 geber unverzüglich mitgeteilt. 

d.)  Stellen die KI-Systeme nach a) 
Hochrisiko-KI i.S.v. Art. 6 ff. KI-
VO dar, steht der KI-Einsatz un-
ter dem Zustimmungsvorbehalt 
des Auftraggebers. Im Rahmen 
der Zustimmung ist mindestens 
die Textform einzuhalten. 

e.)  Der Auftragnehmer stellt dem 
Auftraggeber auf dessen Anfor-
derung und ohne zusätzliche 
Kosten alle notwendigen Doku-
mentationen, Nachweise und In-
formationen zur Verfügung und 
unterstützt ihn nach bestem Wis-
sen und Gewissen, damit der 
Auftraggeber alle sich für ihn aus 
der KI-VO in der jeweiligen Rolle 
(insb. als Betreiber oder Anbie-
ter) ergebenen Verpflichtungen 
einhalten kann.  

Handelt es sich um eine Hochri-
siko-KI, hat der Auftragnehmer 
dies unaufgefordert zu tun. Die 
Regelungen dieser Ziffer gelten 
nach Mitteilung des Auftragge-
bers auch, wenn sich seine Rolle 
nach Vertragsschluss ändert. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anlagen: 

- Anlage (sofern Eigenver-
antwortliche Aufgabenerfül-
lung) „Datenschutz- und Da-
tensicherheitsbestimmung 
Vereinbarung im Zusam-
menhang  mit einer „Ei-

genverantwortlichen Aufga-
benerfüllung“ gem. § 5.7. 
 

- Anlage (sofern Auftragsver-
arbeitung)„Datenschutz“ für 
AV gem. § 5.8. 
 

- Anlage „Nachhaltigkeitsan-
forderungen für Lieferanten 
der DZ BANK Gruppe“  

 
 
 

 


